
 

 
 

 
Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen der Ot to Schmidt Recycling GmbH 

(Thyssen Alfa Gruppe) 
Stand 30.01.2010 

 
 

1. Allgemeines  
1.1 Unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende abweichende Bedingungen des Kunden 

erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt; in diesem Fall haben sie nur Gel-
tung für den jeweiligen Einzelvertrag. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedingun-
gen wird ausdrücklich widersprochen. Unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann,  wenn wir in Kenntnis entge-
genstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen oder sonst geschäftlich tätig werden. Spätestens mit der Auftragserteilung oder der Entgegennahme der Ware oder 
Leistung gelten unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen als angenommen. 

1.2 Soweit unsere Arbeitnehmer im Rahmen bestehender Aufträge bei Kunden Montagearbeiten ausführen, geschieht dies ausschließ-
lich zum Zwecke der Erfüllung unserer Vertragspflichten. Das ausschließliche Weisungsrecht gegenüber unseren Mitarbeitern steht 
alleine uns zu.  

1.3 Unsere Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden. 
 

2. Ergänzungen 
2.1 Für Lieferungen von FE-Schrotten an Unternehmen i.S.d. § 310 Abs. 1 BGB gelten ergänzend die „Handelsüblichen Bedingungen 

für die Lieferung von unlegiertem Stahlschrott“, herausgegeben von der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsor-
gungsunternehmen e.V. in der jeweils gültigen Fassung, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 101 vom 03.06.2003 S. 12022. 

2.2 Für Lieferungen von NE-Metallen an Unternehmen i.S.d. § 310 Abs. 1 BGB gelten darüber hinaus die Usancen des Metallhandels, 
herausgegeben vom Verein Deutscher Metallhändler e.V. in der jeweils gültigen Fassung. 

2.3 Für die Auslegung von Handelsklauseln im Geschäftsverkehr mit Unternehmen gelten die Handelsklauseln INCOTERMS in der 
jeweils geltenden Fassung. 

2.4 Die Inhalte der handelsüblichen Bedingungen, Usancen und INCOTERMS werden als beim Kunden bekannt vorausgesetzt; wir 
sind jederzeit bereit, auf Anforderung über den Inhalt dieser Bedingungen zu informieren. 
 

3. Angebot 
3.1 Unsere Angebote sind bis zur Auftragserteilung freibleibend und unverbindlich. Aufträge aufgrund unserer Angebotsabgabe werden 

erst mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Auch im Übrigen bedürfen Verträge, Vertragsänderungen, Nebenabreden 
sowie sonstige rechtserhebliche Erklärungen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung auch durch E-Mail oder Tele-
fax. 

3.2 Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. 
3.3 Güten und Maße bestimmen sich nach der vereinbarten Beschaffenheit, mangels solcher nach Handelsbrauch. Bezugnahmen auf 

Normen, Werksnormen, Werkstoffblätter sowie Prüfbescheinigungen oder ähnliches sowie Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten 
und Verwendbarkeit sichern oder garantieren eine bestimmte Beschaffenheit nicht, es sei denn, etwas anderes wurde ausdrücklich 
vereinbart. Gleiches gilt für Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen oder entsprechende Kennzeichen. 
 

4. Preise und Zahlungsbedingungen  
4.1 Unserer Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie beruhen auf den zu diesem 

Zeitpunkt gültigen Frachttarifen. Entstehung und Erhöhung öffentlicher Abgaben und – bei frachtfreier Lieferung – die Erhöhung der 
Fracht bewirken eine entsprechende Erhöhung des Abschlusspreises. Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so gilt der vereinbarte 
Preis nur bei unbehinderter normaler Transportmöglichkeit. 

4.2 Bei Streckenlieferungen, insbesondere bei Lieferungen ab Werk können wir, wenn nicht ausdrücklich ein Festpreis zugesagt ist, die 
Preise nach den Bedingungen der am Liefertag gültigen Preisliste des jeweiligen Lieferwerks ermitteln. Alle Nebengebühren, öffent-
lichen Abgaben und Zölle sowie etwa neu hinzukommende Abgaben, Zölle, Frachten und deren Erhöhungen, durch welche die 
Lieferung verteuert wird, sind vom Kunden zu tragen, sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegen stehen. 

4.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen mit Zugang sofort ohne Skontoabzug fällig. Bei der Erbringung von 
Teilleistungen/Teillieferungen sind wir berechtigt, diese in Rechnung zu stellen. 

4.4 Im Falle der Vereinbarung eines Zahlungsziels gilt für dessen Berechnung wie auch für etwaige Zinsberechnungen der Tag der 
Lieferung als Stichtag. Jede Bestellung gilt hinsichtlich der Zahlung als ein Geschäft für sich. 

4.5 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurech-
nen. Sind bereits Kosten oder Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

4.6 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks ist die Zahlung dann 
erfolgt, wenn der Scheck vorbehaltlos und endgültig eingelöst wurde. 

4.7 Zahlungen mittels Wechsels bedürfen der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung durch uns. Sämtliche Wechselspe-
sen gehen zu Lasten des Käufers. Die Entgegennahme von Wechseln beinhaltet keine Stundung der zugrundeliegenden Forde-
rung.   

4.8 Barzahlungen haben uns gegenüber nur befreiende Wirkung, soweit sie an Personen geleistet werden, die mit schriftlicher 
Inkassovollmacht ausgestattet sind. 

4.9 Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 % - Punkten über Basiszinssatz, mindestens aber 10 % 
p.a., zu fordern, es sei denn, der Käufer weist einen niedrigeren Schaden nach. Die Geltendmachung eines weitergehenden Scha-
dens bleibt vorbehalten. 

4.10 Wenn vereinbarte Zahlungsbedingungen infolge eines Zahlungsrückstandes von mehr als einer Woche nicht eingehalten werden 
oder Umstände bekannt werden, aus denen sich eine uns nicht zumutbare Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Kunden 
und/oder eine Gefährdung unserer Zahlungsansprüche ergibt, die auch bei einer Streichung des Kreditlimits einer Warenkreditver-
sicherung vorliegt, werden auch noch nicht fällige Ansprüche aller Art sofort einforderbar. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, 
noch ausstehende Lieferungen zu verweigern und nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder angemessene Sicherheitsleistung  
(Hinterlegung, selbstschuldnerische Bankbürgschaft oder vergleichbar) zu verlangen; Kommt der Käufer mit seinen Zahlungen in 
Verzug, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir können 
außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe oder die Übertra-
gung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers verlangen. Der Käufer ermächtigt uns schon jetzt 
unwiderruflich, in den genannten Fällen den Betrieb des Käufers zu betreten, alle gelieferten Waren zurückzunehmen und sie durch 
freihändigen Verkauf zur Abrechnung auf die offenen Kaufpreisforderungen abzüglich entstehender Kosten zu verwerten. 
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4.11Unser Kunde ist zur Leistungsverweigerung, Zurückbehaltung sowie Aufrechnung nur berechtigt, wenn Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns schriftlich anerkannt worden sind. 

4.12 Aufgrund der uns erteilten Ermächtigung der zu unserer Firmengruppe gehörenden Gesellschaften (siehe Anhang) sind wir 
berechtigt, gegenüber sämtlichen Forderungen, die dem Kunden – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen uns oder eine der 
Gruppengesellschaften aus laufenden oder früheren Vereinbarungen zustehen, aufzurechnen. Der Kunde verzichtet ausdrücklich 
schon jetzt auf Einwendungen gegen eine entsprechende Aufrechnungserklärung. Bei Verrechnungen in der Gruppe werden For-
derungen und Verbindlichkeiten gleichzeitig fällig. 

4.13 Sofern über von uns erbrachte Lieferungen und Leistungen mit einer Gutschrift abgerechnet wird, widersprechen wir mit unserer 
Rechnung gem. § 14 Abs. 2 S. 2 UstG der Gutschrift, so dass diese ihre Wirkung als Rechnung im umsatzsteuerrechtlichen Sinne 
verliert. Die dem Kunden mitgeteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer unseres Unternehmens hat Gültigkeit für alle künftigen 
Einzelaufträge. 
 

5.  Liefer- und Leistungszeit  
5.1 Liefer- und Leistungstermine sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich vereinbart sind. 
5.2 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsfristen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten des Kunden 

voraus.  
5.3 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 

insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche blei-
ben vorbehalten. 

5.4 Sofern die Voraussetzungen der Ziffer 5.3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlech-
terung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist. 

5.5 Bei Nichteinhaltung vereinbarter Lieferfristen stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte erst zu, wenn er uns eine angemessene 
Frist zur Lieferung gesetzt hat, die mit der Erklärung verbunden ist, dass er die Abnahme der Leistung nach dem Ablauf der Frist 
ablehnt. Nach dem Ablauf der Frist ist die Anspruchserfüllung ausgeschlossen. 

5.6 Falls wir in Verzug geraten, kann der Kunde nach Ablauf einer von uns gesetzten Frist nur insoweit vom Vertrag zurücktreten, als 
die Ware bis zum Fristablauf nicht als versandbereit gemeldet ist. Bei teilweisem Verzug ist der Kunde, wenn deshalb die teilweise 
Erfüllung für ihn kein Interesse hat, berechtigt, vom gesamten Vertrag zurückzutreten. 

5.7 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder – wenn die Störung länger als 6 Wochen ab dem Tag der Anzeige nach Satz 3 dauert - wegen des noch 
nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertreten-
den Umstände gleich, die die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z.B. währungs- oder handelspolitische 
oder sonstige hoheitlichen Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Beriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen- oder Walzenbruch, 
Rohstoff- oder Energiemangel) sowie Behinderung der Verkehrswege, und zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei uns, dem 
Lieferwerk oder einem Unterlieferanten eintreten. Das Ereignis höherer Gewalt ist dem Vertragspartner unverzüglich anzuzeigen. 
Frühestens acht Wochen nach Erhalt der Anzeige kann der Kunde von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder in-
nerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten. Zur nachträglichen Unterbringung 
des Auftrages bei einem anderen Werk oder zur Benutzung eines anderen als von uns vorgesehenen Weges sind wir nicht ver-
pflichtet. 

5.8 Bei Lieferungen aus der Bundesrepublik Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten hat uns der Vertragspartner vor Lieferung 
seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Andern-
falls hat er für unsere Leistung zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu 
zahlen; vor dessen Zahlung läuft die vereinbarte Lieferfrist nicht. 
 

6. Gefahrübergang und Versand 
6.1 Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers, geht die Gefahr, 

auch die einer Beschlagnahme, auf den Kunden über. Das gilt auch, wenn der Transport durch unsere Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen ausgeführt wird. Die Wahl der Entfallstelle oder des Lagers für die Ausführung der Lieferung der bestellten Ware 
steht uns frei.  

6.2 Transportweg und – mittel sowie die Art der Versendung werden von uns bestimmt, soweit nicht ausdrücklich schriftlich anderes 
vereinbart wurde; wir haben keine Verpflichtung, dem Kunden von uns gewählte Entfallstellen oder Lager zu nennen.  

6.3 Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grunde, den der Kunde zu vertreten hat, verzögert, so sind wir 
berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Kunden die Ware nach billigem Ermessen einzulagern, alle zur Erhaltung der Ware für 
geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in Rechnung zu stellen. Dasselbe gilt, wenn versandbereit 
gemeldete Ware nicht innerhalb von 4 Tagen abgerufen wird. Die gesetzlichen Regelungen über den Annahmeverzug bleiben 
unberührt.  

6.4  Das Material wird unverpackt und ohne Rostschutz geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir verpackt; die Verpackung wird nach 
Aufwand dem Käufer in Rechnung gestellt. Für gewünschte Verpackungen, Schutz und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach 
unserer Erfahrung auf Kosten des Vertragspartners. Transport- und sonstige Verpackungen werden, soweit gesetzlich zulässig, 
nicht zurückgenommen (Ausnahme: Paletten). 

6.5 Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Teillieferungen gelten als selbstständige Geschäfte. 
6.6 Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sortenteilung für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. 

Wird die Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe überschritten, so sind wir zur Lieferung des Überschusses berechtigt, aber 
nicht verpflichtet. Wir können den Überschuss zu den bei dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen.  

6.7 Bei Export der gekauften Ware ist der Kunde verpflichtet, für die notwendigen Export- und Zollbewilligungen, Genehmigungen, die 
Einhaltung der nationalen gesetzlichen Bestimmungen und dergleichen auf seine Kosten zu sorgen. Wir haften nicht für die Zuläs-
sigkeit der Ausfuhr der Waren. Sollten uns durch die Versendung, den Transport oder dem Export der Waren Aufwendungen oder 
Kosten entstehen, stellt uns unser Kunde schad- und klaglos.  
 

7.  Gewichts und Mengenermittlung  
7.1 Zur Gewichts- und Mengenermittlung ist die von uns, unseren Vorlieferanten oder der Versandstelle vorgenommene Verwiegung 

maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vorlage des Wiegescheins. Die Übernahme der Umschließung durch Bahn, 
Spediteur oder Frachtführer gilt als Nachweis für einwandfreie Beschaffenheit der Umschließungen. 

7.2  Gewichtsfeststellungen können nur auf der Grundlage von amtlichen Nachwiegungen unverzüglich nach Anlieferung beanstandet 
werden. Gewichtsabweichungen bei Stahlschrotten von bis zu 2 % können nicht gerügt werden; in jedem Fall ist eine branchenübli-
che Mehr- oder Minderlieferung zulässig.  In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o.ä. sind bei nach Gewicht 
berechneten Waren unverbindlich.  
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8.  Mängelhaftung  
8.1  Schrott ist in seiner Reinheit in Bezug auf Qualität und Werkstoff auf die Möglichkeit einer Materailsortierung nach Optik und 

Herkunft, welche mit berufsüblicher Sorgfalt erfolgt, begrenzt. Eine Garantie auf Sorte und Legierungsreinheit ist ausgeschlossen. 
8.2  Maßgebend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, 

spätestens jedoch der Zeitpunkt des Verlassens der Versandstelle.  
8.3  Mängelanprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie-

genheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Offensichtlicher Mängel sind vom Kunden unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
einer Woche nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht 
entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Beanstandete Ware darf nicht ohne unsere 
Zustimmung entladen werden, andernfalls gilt sie als mangelfrei angenommen. Soweit sich eine Sortenabweichung erst bei oder 
nach Entladung herausstellt, ist das Material gesondert zu lagern, da es ansonsten als magefrei übernommen gilt.  

8.4 Der Verkauf gebrauchter Kfz-Ersatzteile an Unternehmer i.S.d. § 310 Abs. 1 BGB erfolgt unter Ausschluss der gesetzlichen 
Gewährleistung. 

8.5 Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind, stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel zu. 
8.6  Bei mangelhafter Lieferung hat der Kunde nach unserer Wahl Anspruch auf Ersatzlieferung oder Preisminderung. Schlägt auch die 

Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung  (Minderung) oder – bei erheblichen Mängeln - 
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Der Kunde muss uns umgehend ausreichend Gelegenheit zur Nacherfüllung ge-
ben, andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen (etwa zur Wahrung 
der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden) darf der Kunde den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. 

8.6  Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 
8.7  Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Mängeln als nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 8.5 sind ausgeschlossen. Wir 

haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, und nicht für sonstige Vermögensschäden des 
Kunden. 

8.8 Mängelansprüche des Kunden uns gegenüber sind nicht abtretbar. 
 

9.  Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und S icherungszession  
9.1  Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Das gilt 

auch für künftige und bedingte Forderungen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforde-
rung. Als unsere Forderungen gelten auch die Forderungen der zur Firmengruppe gehörenden Gesellschaften (Ziffer 4.12 und 
Anhang). 

9.2  Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware 
gilt als Vorbehaltsware im Sinne von 9.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt 
der Käufer bereits jetzt das ihm zustehenden (Mit-) Eigentumsrecht an dem neuen Bestand oder der Sache wertanteilsmäßig im 
Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware auf uns und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Der Käufer ist verpflichtet, die 
Vorbehaltsware auf seine Kosten zu unseren Gunsten ausreichend gegen Elementarrisiken sowie gegen Diebstahl zu sichern und 
zu versichern.  

9.3  Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und unter Eigentumsvorbehalt 
weiter zu veräußern, solange er sich nicht im Verzug befindet. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die 
aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 
entstandenen Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherheitshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Kunde ist verpflichtet, 
uns im Falle des Weiterverkaufs Name und Anschrift seiner Käufer jederzeit auf Anforderung zu nennen. Wir ermächtigen den 
Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen auf unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzugs-
ermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

9.4  Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehalts- bzw. Sicherungsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich 
unter Nennung von Name und Anschrift des Dritten benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Der Käufer 
trägt alle in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten Zug um Zug gegen Abtretung mög-
licher Kostenerstattungsansprüche gegen den Dritten. 

9.5  Bei vertragswidrigen Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware an uns zu 
nehmen und zu diesem Zweck ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten.; in diesem Fall erlischt das Recht des Käufers, die Vorbe-
haltsware zu besitzen. Außerdem können wir die Abtretung ggf. bestehender Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte 
verlangen. Gleiches gilt, wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unsere Zahlungsansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung zum Käufer gefährdet sind. In der Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt keine Vertragskündi-
gung und kein Rücktritt vom Vertrag. Im Falle des § 503 BGB steht uns das Recht nach § 503 Abs. 2 Satz 4 BGB mit der Maßgabe 
zu, dass sich der Verbraucher – nach unserer Wahl – mit einer Vergütung in Höhe des gewöhnlichen Verkaufswertes der Sache 
ausdrücklich schon jetzt einverstanden erklärt. Zwingende Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt.  

9.9 Im Falle der endgültigen Rücknahme der Ware sind wir berechtigt, bei der Gutschrifterteilung ohne weitere Nachweise einen 
Pauschalabzug von 25% vorzunehmen. Weitere Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten.  

9.10 Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn unsere einzelnen Forderungen in 
eine laufende Rechnung aufgenommen werden. 

9.11 Zahlungen mittels Wechsel bzw. Scheck werden nur erfüllungshalber angenommen. Der vereinbarte Eigentumsvorbehalt bleibt 
hievon unberührt. Im Scheck-Wechsel-Geschäft bleibt der Eigentunsvorbehalt bestehen, bis der letzte Wechsel eingelöst ist. 

 
10. Haftungsbeschränkung  
10.1 Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
10.2 Sämtliche in diesen Geschäftsbedingungen aufgeführten Haftungsbeschränkungen gelten nicht 

- bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen, 
- bei Personenschäden, 
- bei Schäden, die durch das Fehlen einer Beschaffenheit entstanden sind, die wir garantiert haben und 
- bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. 

10.3 Für vertragstypische Schäden, die dem Kunden infolge einer von uns verübten wesentlichen Vertragspflichtverletzung entstanden 
sind, haften wir auch dann, wenn uns lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt.  
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11.  Ausfuhrnachweis 
Bei Abholung nicht für das Bundesgebiet bestimmter Ware durch den Käufer oder seinen Beauftragten hat der Käufer uns den ggf. 
steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis vorzulegen. Wird der Nachweis nicht erbracht, so hat der Käufer den für die Lieferungen 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu zahlen. 
 

12.  Abtretungsausschluss  
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Ansprüche aus mit uns geschlossenen Verträgen weder ganz noch 
teilweise an Dritte abgetreten werden. 
 

13.  Gerichtsstand, Erfüllungsort, Geltendes Recht  
13.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 

Streitigkeiten ist München, soweit beide Vertragspartner Kaufleute sind.  Wir sind berechtigt, unseren Kunden auch an dessen 
Geschäfts- oder Wohnsitz zu verklagen  

13.2 Vereinbart wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung internationalen Kaufrechts und des UN-Kaufrechts  ist 
ausgeschlossen.  
  

14.  Salvatorische Klausel  
Sollte eine Regelung in diesen Bedingungen ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen 
nichtig oder unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen unberührt. 
 
 
Anhang:  
 
Zur Thyssen-Alfa Gruppe  i.S.d. Überschrift   sowie   Ziffer. 4.12 gehören insbesondere: 
 
Thyssen Dück Rohstoffhandel  GmbH & Co. KG, München 
Thyssen Alfa Rohstoffhandel München GmbH, Gräfelfing 
TSR Recycling GmbH & Co. KG, Bottrop 
Noris Schrott GmbH, Nürnberg 
Noris Buntmetall GmbH, Nürnberg 
RGW Rückgewinnung und Wiederverwertung GmbH, Wörth 
Peter Preimesser GmbH & Co. KG, Kirchheim-Heimstetten, 
THV Metallrecycling München GmbH & Co. KG, München 
Cronimet Alfa Ferrolegierungen Handels-GmbH, München 
Frimberger GmbH, Bad Tölz 
Kauschinger Rohstoffhandel GmbH, München 
Kunz Rohstoffhandel GmbH, Augsburg 
Jakob Schaumaier Nachf.GmbH, Traunstein 
Otto Schmidt Recycling GmbH , Buchloe 
SMR – Schrott- und Metallhandels-Recycling.de GmbH, 
Föll Rohstoffhandel GmbH, Durach 
 
 
Weitere zur Gruppe gehörende Firmen i.S.d. Ziffer 4.12 sind unter der Internet-Adresse www. alfa-gruppe.de aufgeführt und wer-
den von uns auf Wunsch des Kunden mitgeteilt. 
 


